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Fünfte Satzung 
zur Änderung der Satzung 

für die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages 
 

vom 20.12.2023 

 
Aufgrund des Art. 6 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Stadt Füssen folgende 

Satzung: 

 
§ 1 

Änderung der Satzung 

 
Die Satzung für die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages vom 23.01.1986 (Allgäuer 
Zeitung vom 25.01.1986), zuletzt geändert am 14.12.2022 wird wie folgt geändert: 

§ 5 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 wird 0,26 € durch 0,30 € ersetzt. 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
 

Füssen, den 29.01.2024 

STADT FÜSSEN 

  

 

Maximilian Eichstetter 
Erster Bürgermeister 


